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3 .  In § 30 Absatz 4 Satz 2 wird nach der Angabe 
"Absatz 2 "  die Angabe "oder 3 "  eingefügt. 

4. § 37 Absatz 3 wird aufgehoben. 

5. In § 44 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort "neuen" gestri
chen. 

Artikel 3 
Übergangsregelung 

Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bereits bestehenden Integrationsräte und Integrations
ausschüsse ist § 2 7  der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der bis dahin geltenden Fassung 
bis zum Ende der laufenden Wahlperiode weiter anzu
wenden. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 19 .  Dezember 2013  

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

(Lo S o )  Sylvia L ö h r  m a n  n 
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Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n e i d  e r 

- Gv. NRW 2013 S. 878 

Zweites Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich 
des Finanzministeriums 

Vom 190 Dezember 2013 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

20302 

Zweites Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich 
des Finanzministeriums 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die 

Gewährung einer Zulage für freiwillige, erhöhte 
wöchentliche Regelarbeitszeit 

im feuerwehrtechnischen Dienst in 
Nordrhein -Westfalen 

In § 2 des Gesetzes über die Gewährung einer Zulage für 
freiwillige, erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit im 
feuerwehrtechnischen Dienst in Nordrhein-Westfalen 
vom 19 .  Juni 2007 (Gv. NRW S. 203),  das durch Gesetz 
vom 2 1. Dezember 2010 (Gv. NRW S. 690) geändert wor
den ist, wird die Angabe ,,3 1. Dezember 2013"  durch die 
Angabe ,, 3 1. Dezember 2016"  ersetzt. 
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Artikel 2 
Änderung des Besoldungs-

und Versorgungsanpassungsgesetzes 2009/2010 
N ordrhein-Westfalen 

§ 4 des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 
2 00912010  Nordrhein-Westfalen vom 10.  November 2009 
(Gv. NRW S. 570)  wird wie folgt gefasst: 

,,§ 4 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am 1. März 2009 in Kraft." 
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Artikel 3 
Änderung des Versorgungslastenverteilungsgesetzes 

§ 5 des Versorgungslastenverteilungsgesetzes vom 18 .  
November 2008 (Gv. NRW S. 706), das durch Artikel 22  
des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (Gv. NRW S. 765) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft." 
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Artikel 4 
Änderung des Ausschußmitglieder-

Entschädigungsgesetzes 

§ 9 des Ausschußmitglieder-Entschädigungsgesetzes vom 
13 .  Mai 1958 (GV. NRW S. 193), das zuletzt durch Gesetz 
vom 9. Dezember 2008 (Gv. NRW S. 771)  geändert wor
den ist, wird wie folgt gefasst: 

,,§ 9 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1958 in Kraft." 
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Artikel 5 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 17. Februar 2005 (Gv. NRW S. 154), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.  Juli 
2013  (Gv. NRW S. 482) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Besoldungsgruppe B 4 wird bei der Amtsbe
zeichnung "Leitender Ministerialrat" nach dem Spie
gelstrich , ,- als Leiter des Arbeitsstabs EPOS.NRW -" 
der Spiegelstrich , ,- als Leiter der Stabsstelle und Ver
treter des Beauftragten der Landesregierung Nord
rhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO) - " 
eingefügt. 

b) In der Besoldungsgruppe B 8 wird die Amtsbezeich
nung "Beauftragter der Landesregierung Nordrhein
Westfalen für Informationstechnik (CIO)" eingefügt. 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 19 .  Dezember 2013  

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 
in eigener Ressortzuständigkeit 

sowie zugleich für 
den Minister 

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
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Natur- und Verbraucherschutz 
und 

die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, 

Pflege und Alter 

(L. S . )  Sylvia L ö h r  m a n  n 

Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a l  t e r - B o r  j a  n s 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u  i n 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

zugleich auch für 
die Ministerin 

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

Guntram S c h n e i d  e r 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

221 

Michael G r 0 s c h e k 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h ä f e r 

- GV. NRW. 2013  S. 880 

Gesetz 
zur Errichtung einer Stiftung 

"Deutsche Zentralbibliothek für Medizin" 
Vom 19. Dezember 2013 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Errichtung einer Stiftung 

"Deutsche Zentralbibliothek für Medizin" 

§ 1 
Errichtung der Stiftung 

(1) Das Land Nordrhein-Westfalen errichtet auf Dauer 
eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts unter 
dem Namen "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin" 
(ZB MED). Sie führt die Zusatzbezeichnung "Leibniz
Informationszentrum Lebenswissenschaften'.' Die Stif
tung entsteht mit Inkrafttreten dieses Gesetzes. Sie hat 
ihren Sitz in Köln und einen weiteren Standort in Bonn. 

(2) Die Stiftung führt ein Dienstsiegel. 

§ 2 
Stiftungszweck 

(1) Zweck der Stiftung ist die überregionale Informa
tions- und Literaturversorgung in den Fachgebieten 
Medizin, Gesundheitswesen, Ernährungs-, Umwelt- und 
Agrarwissenschaften sowie deren Grundlagenwissen
schaften und Randgebieten zur Abdeckung des Bedarfs 
in Forschung, Lehre und Praxis. Die Stiftung hat hierbei 
insbesondere die Aufgabe der zielgruppenspezifischen 
Beschaffung, Erschließung, Archivierung und Bereitstel
lung von in- und ausländischer Literatur sowie von 
sonstigen analogen und digitalen Informationsmedien. 
Die Stiftung hat ferner die Aufgabe, Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte im Bereich der Informationswis
senschaften gerade auch zur Weiterentwicklung der 
Informations- und Literaturversorgung durch die Stif
tung durchzuführen. 

(2) Zur Erfüllung ihres Stiftungszwecks kooperiert die 
Stiftung mit der Universität Köln sowie der Universität 
Bonn. Sie arbeitet auch mit anderen Institutionen der 
wissenschaftlichen Forschung und Informationsvermitt
lung in ihren Fachgebieten zusammen. 

§ 3  
Stiftungssatzung 

(1) Die Stiftung gibt sich eine Satzung. Die Satzung 
regelt die konkrete Ausgestaltung des Stiftungszwecks 
nach § 2 Absatz 1 ,  die Arbeitsweise und die Zusammen
setzung der Organe sowie die organisatorische Gliede
rung. Die Satzung wird vom Stiftungsrat mit einer 
MehrlJ.eit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlos
sen. Anderungen der Satzung bedürfen ebenfalls einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Stiftungs
rates. Die Satzung wird im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen veröffentlicht und tritt am Tag 
nach der Veröffentlichung in Kraft. 

(2) Die Satzung sowie Änderungen der Satzung bedür
fen der Genehmigung durch das für Forschung zustän
dige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium des Landes 
N ordrhein-Westfalen. 

§ 4 
Stiftungsvermögen, Zuwendungen 

(1) Mit dem Errichtungszeitpunkt gehen das Vermögen, 
die Verbindlichkeiten und sämtliche Rechte und Pflichten 
der bisherigen Landeseinrichtung Deutsche Zentralbib
liothek für Medizin im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
auf die Stiftung über. 

(2) Das Vermögen besteht aus dem Eigentum an der 
Sammlung von Literatur und sonstigen Informationsme
dien sowie an der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
der bisherigen Einrichtung. 

(3) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus 

1. den jährlichen Zuwendungen gemäß § 4 Absatz 5 ,  

2 .  Zuwendungen von Dritten und 

3 .  sonstigen Einnahmen. 

(4) Die Mittel der Stiftung dürfen ausschließlich zur 
Erfüllung der in § 2 Absatz 1 genannten Zwecke verwen
det werden. 

(5) Die Zuwendungen des Bundes und des Landes Nord
rhein-Westfalen sowie der übrigen Länder, die die Stif
tung zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält, basieren auf 
Artikel 9 1  b des Grundgesetzes sowie auf § 3 Absatz 1 
und § 5 der Ausführungsvereinbarung WGL vom 27. 
Oktober 2008,  BAnz Nr. 18 a vom 4.  Februar 2009,  S. 8, in 
der jeweils geltenden Fassung. 

(6) Die Mittel nach Absatz 5 werden der Stiftung nach 
Maßgabe des Haushalts des Bundes, des Landes Nord
rhein-Westfalen und der Ländergemeinschaft im Rah
men des festgestellten Wirtschaftsplans in der Form eines 
Programmbudgets bereitgestellt. 

(7) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
Stiftung richten sich nach kaufmännischen Grundsätzen 
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